
 
 

Hygieneempfehlungen für Wahlkommissionen  
zum Schutz gegen SARS-CoV- 2 
 

Abstand halten! 

 Halten Sie mindestens 1-2 Meter Abstand zu allen Personen, speziell zu 

Hustenden und/oder Niesenden.  

 

 Verzichten Sie beim Begrüßen der Wählerinnen und Wähler auf 
Händeschütteln (Vorschlag: höfliches Zunicken) und halten Sie 1-2m 
Abstand.  
 

  Vermeiden Sie Umarmungen oder Wangenküsschen. 

 

 Weisen Sie Ihre Bevölkerung auf die empfohlenen Verhaltensregeln hin. 

(Plakatvorschlag im Angang!) 

Händehygiene einhalten!  

 Waschen der Hände mit Wasser und Seife. 

 

 Händewaschmöglichkeiten für Wahlhelfer und Wahlhelferinnen im 

Wahllokal sollten zur Verfügung stehen. Dafür sollten Seifenspender und 

hygienisch einwandfreie Handtrocknungsmöglichkeit vorhanden sein. 

(z.B. Einmalpapierhandtücher – kein Gemeinschaftshandtuch!).  

 

 „Gemeinschaftskugelschreiber“ in regelmäßigen Abständen feucht 

abwischen oder mit Flächendesinfektionsmittel desinfizieren. Alternativ 

Verwendung von persönlichen Kugelschreibern für jedes Mitglied der 

Wahlkommission.  
 

Hustenetikette einhalten! 

 Husten oder Niesen in die Ellenbeuge oder in ein Papiertaschentuch.  

 

 Abfalleimer für Papiertaschentücher sollen vorhanden sein (mit 

Plastiksack ausgekleidet). 

 

 Event. bei der Entgegennahme der Stimmzettel Verwendung von 

Einmalhandschuhen. 



 
 

Vorschlag Materialliste Wahlkommissionen 

 

Boxen mit Einmalhandschuhen (verschiedene Größen) 

Händedesinfektionsmittel (Handelsüblich, zumindest mit 
Aufschrift „partiell viruzid) 
Flächendesinfektionsmittel (z.B. gebrauchsfertige 
Desinfektionstücher) 

Boxen mit Einmaltaschentücher 

Ausreichend Seife + Waschmöglichkeit  

Einmalhandtücher (Papier) 

Mülleimer mit Plastiksäcken  

 

 


